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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für Umzüge und Lagerungen

Unverbindliche Empfehlung des Bundesverbandes Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V.
Stand April 2014

1. Leistungen

 

 Umständen nach für erforderlich halten durfte.

 

 

 

 

2. Beiladungstransport
 Der Umzug darf auch als Beiladungstransport durchgeführt werden.

3. Beauftragung Dritter
 Der Möbelspediteur kann einen weiteren Frachtführer mit der Durchführung des Umzugs beauftragen.

4. Trinkgelder
 Trinkgelder werden nicht auf den Rechnungsbetrag angerechnet.

5. Erstattung der Umzugskosten

abzüglich geleisteter Anzahlungen oder Teilzahlungen auf entsprechende Anforderung direkt an den Möbelspediteur zu zahlen.

 

 ausgeht. 

7. Aufrechnung
 Gegen Ansprüche des Möbelspediteurs ist eine Aufrechnung nur mit fälligen Gegenansprüchen zulässig, die rechtskräftig festgestellt, entscheidungsreif oder unbestritten sind.

8. Weisungen und Mitteilungen

9. Nachprüfung durch den Absender

10. Fälligkeit des vereinbarten Entgelts
 

 

 Kosten des Absenders, bis zur Zahlung der Fracht und der bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Aufwendungen einzulagern. Kommt der Absender seiner Zahlungs- 

11. Lagerung 
 Für Lagerungen gelten ergänzend folgende Bestimmungen:

 

 zur Selbstentzündung neigende, giftige, ätzende oder übelriechende oder überhaupt solche Güter, welche Nachteile für das Lager und/oder für andere Lagergüter und/ 

 oder für Personen befürchten lassen, Gegenstand des Vertrages werden sollen.
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 11.2.  Der Lagerhalter erbringt grundsätzlich folgende Leistungen:

  11.2.1. Die Lagerung erfolgt in geeigneten betriebseigenen oder -fremden Lagerräumen; den Lagerräumen stehen zur Einlagerung geeignete Möbelwagen bzw.  

 

 

  werden. Behältnisse werden dabei stückzahlmäßig erfasst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 die Folgemonate ist auch ohne besondere Rechnungserteilung zum jeweiligen Monatsbeginn fällig.

 

 

 www.amoe.de/ALB abrufbar.

12. Rücktritt und Kündigung 

 

 seinem Risikobereich zuzurechnen sind, entweder 

 

  bung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder anderweitig erwirbt oder böswillig zu erwerben unterlässt; 

13. Gerichtsstand
 

14. Rechtswahl
 Es gilt deutsches Recht.

15. Datenschutz
-

Bezahlung werden die Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht.

16. AMÖ-Einigungsstelle
 

  Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V.

  

 

 

 16.3.  Das Verfahren ist für Verbraucher kostenlos.


